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Neunundvierzigstes Gesetz
zur Änderung des Strafgesetzbuches –

Umsetzung europäischer Vorgaben zum Sexualstrafrecht*

Vom 21. Januar 2015

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des
Strafgesetzbuches

Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322),
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. April
2014 (BGBl. I S. 410) geändert worden ist, wird wie
folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 5 wird durch folgende Angabe
ersetzt:

„§ 5 Auslandstaten mit besonderem Inlands-
bezug“.

b) Die Angaben zu den §§ 184d bis 184g werden
durch die folgenden Angaben ersetzt:

„§ 184d Zugänglichmachen pornographischer In-
halte mittels Rundfunk oder Telemedien;
Abruf kinder- und jugendpornographi-
scher Inhalte mittels Telemedien

§ 184e Veranstaltung und Besuch kinder- und
jugendpornographischer Darbietungen

§ 184f Ausübung der verbotenen Prostitution

§ 184g Jugendgefährdende Prostitution

§ 184h Begriffsbestimmungen“.

2. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 5

Auslandstaten mit besonderem Inlandsbezug“.

b) Die Nummern 6 und 6a werden durch folgende
Nummer 6 ersetzt:

„6. Straftaten gegen die persönliche Freiheit

a) in den Fällen der §§ 234a und 241a, wenn
die Tat sich gegen eine Person richtet, die
zur Zeit der Tat Deutsche ist und ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
im Inland hat,

b) in den Fällen des § 235 Absatz 2 Num-
mer 2, wenn die Tat sich gegen eine
Person richtet, die zur Zeit der Tat ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
im Inland hat, und

c) in den Fällen des § 237, wenn der Täter
zur Zeit der Tat Deutscher ist oder wenn
die Tat sich gegen eine Person richtet, die
zur Zeit der Tat ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Inland hat;“.

c) Die Nummern 8 und 9 werden durch die folgen-
den Nummern 8 bis 9a ersetzt:

„8. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung in den Fällen des § 174 Absatz 1, 2
und 4, der §§ 176 bis 179 und des § 182,
wenn der Täter zur Zeit der Tat Deutscher ist;

9. Straftaten gegen das Leben

a) in den Fällen des § 218 Absatz 2 Satz 2
Nummer 1 und Absatz 4 Satz 1, wenn der
Täter zur Zeit der Tat Deutscher ist, und

b) in den übrigen Fällen des § 218, wenn der
Täter zur Zeit der Tat Deutscher ist und
seine Lebensgrundlage im Inland hat;

9a. Straftaten gegen die körperliche Unversehrt-
heit

a) in den Fällen des § 226 Absatz 1 Num-
mer 1 in Verbindung mit Absatz 2 bei Ver-
lust der Fortpflanzungsfähigkeit, wenn der
Täter zur Zeit der Tat Deutscher ist, und

b) in den Fällen des § 226a, wenn der Täter
zur Zeit der Tat Deutscher ist oder wenn
die Tat sich gegen eine Person richtet, die
zur Zeit der Tat ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Inland hat;“.

* Umsetzung von Artikel 4 Absatz 4 und Artikel 17 Absatz 1 Buch-
stabe b, Absatz 4 in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 5 und 6 der
Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs
und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderporno-
grafie sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des
Rates (ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1, L 18 vom 21.1.2012, S. 7)
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3. In § 6 Nummer 6 werden die Wörter „184b Abs. 1
bis 3 und § 184c Abs. 1 bis 3, jeweils auch in Ver-
bindung mit § 184d Satz 1“ durch die Wörter „184b
Absatz 1 und 2 und § 184c Absatz 1 und 2, jeweils
auch in Verbindung mit § 184d Absatz 1 Satz 1“
ersetzt.

4. In § 78b Absatz 1 Nummer 1 werden die Angabe
„21.“ durch die Angabe „30.“ und die Angabe „225
und 226a“ durch die Wörter „180 Absatz 3, §§ 182,
225, 226a und 237“ ersetzt.

5. § 130 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. eine Schrift (§ 11 Absatz 3) verbreitet oder der
Öffentlichkeit zugänglich macht oder einer
Person unter achtzehn Jahren eine Schrift
(§ 11 Absatz 3) anbietet, überlässt oder zu-
gänglich macht, die

a) zum Hass gegen eine in Absatz 1 Num-
mer 1 bezeichnete Gruppe, gegen Teile
der Bevölkerung oder gegen einen Einzel-
nen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer in
Absatz 1 Nummer 1 bezeichneten Gruppe
oder zu einem Teil der Bevölkerung auf-
stachelt,

b) zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen
in Buchstabe a genannte Personen oder
Personenmehrheiten auffordert oder

c) die Menschenwürde von in Buchstabe a
genannten Personen oder Personenmehr-
heiten dadurch angreift, dass diese be-
schimpft, böswillig verächtlich gemacht
oder verleumdet werden,

2. einen in Nummer 1 Buchstabe a bis c be-
zeichneten Inhalt mittels Rundfunk oder Tele-
medien einer Person unter achtzehn Jahren
oder der Öffentlichkeit zugänglich macht oder

3. eine Schrift (§ 11 Absatz 3) des in Nummer 1
Buchstabe a bis c bezeichneten Inhalts her-
stellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet,
bewirbt oder es unternimmt, diese Schrift ein-
oder auszuführen, um sie oder aus ihr gewon-
nene Stücke im Sinne der Nummer 1 oder
Nummer 2 zu verwenden oder einer anderen
Person eine solche Verwendung zu ermög-
lichen.“

b) Absatz 5 wird durch die folgenden Absätze 5
und 6 ersetzt:

„(5) Absatz 2 Nummer 1 und 3 gilt auch für
eine Schrift (§ 11 Absatz 3) des in den Absätzen 3
und 4 bezeichneten Inhalts. Nach Absatz 2
Nummer 2 wird auch bestraft, wer einen in den
Absätzen 3 und 4 bezeichneten Inhalt mittels
Rundfunk oder Telemedien einer Person unter
achtzehn Jahren oder der Öffentlichkeit zugäng-
lich macht.

(6) In den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1
und 2, auch in Verbindung mit Absatz 5, ist der
Versuch strafbar.“

c) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7.

6. § 130a wird wie folgt geändert:

a) In den Absätzen 1 und 2 Nummer 1 werden
jeweils die Wörter „verbreitet, öffentlich aus-
stellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich
macht“ durch die Wörter „verbreitet oder der
Öffentlichkeit zugänglich macht“ ersetzt.

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 einge-
fügt:

„(3) Nach Absatz 1 wird auch bestraft, wer
einen in Absatz 1 oder Absatz 2 Nummer 1 be-
zeichneten Inhalt mittels Rundfunk oder Tele-
medien der Öffentlichkeit zugänglich macht.“

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

7. § 131 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 und 2 werden durch folgenden
Absatz 1 ersetzt:

„(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. eine Schrift (§ 11 Absatz 3), die grausame
oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten
gegen Menschen oder menschenähnliche
Wesen in einer Art schildert, die eine Verherr-
lichung oder Verharmlosung solcher Gewalt-
tätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame
oder Unmenschliche des Vorgangs in einer
die Menschenwürde verletzenden Weise dar-
stellt,

a) verbreitet oder der Öffentlichkeit zugäng-
lich macht,

b) einer Person unter achtzehn Jahren anbie-
tet, überlässt oder zugänglich macht oder

2. einen in Nummer 1 bezeichneten Inhalt mit-
tels Rundfunk oder Telemedien

a) einer Person unter achtzehn Jahren oder

b) der Öffentlichkeit

zugänglich macht oder

3. eine Schrift (§ 11 Absatz 3) des in Nummer 1
bezeichneten Inhalts herstellt, bezieht, liefert,
vorrätig hält, anbietet, bewirbt oder es unter-
nimmt, diese Schrift ein- oder auszuführen,
um sie oder aus ihr gewonnene Stücke im
Sinne der Nummer 1 Buchstabe a oder b oder
der Nummer 2 zu verwenden oder einer an-
deren Person eine solche Verwendung zu er-
möglichen.

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 und 2 ist
der Versuch strafbar.“

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und die
Wörter „Die Absätze 1 und 2 gelten“ werden
durch die Wörter „Absatz 1 gilt“ ersetzt.

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und die
Angabe „Absatz 1 Nr. 3“ wird durch die Wörter
„Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b, Num-
mer 2 Buchstabe a“ ersetzt.

8. § 174 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. an einer Person unter achtzehn Jahren, die
sein leiblicher oder rechtlicher Abkömmling
ist oder der seines Ehegatten, seines Lebens-
partners oder einer Person, mit der er in ehe-
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ähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlicher
Gemeinschaft lebt,“.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 einge-
fügt:

„(2) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis
zu fünf Jahren wird eine Person bestraft, der in
einer dazu bestimmten Einrichtung die Erzie-
hung, Ausbildung oder Betreuung in der Lebens-
führung von Personen unter achtzehn Jahren
anvertraut ist, und die sexuelle Handlungen

1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die
zu dieser Einrichtung in einem Rechtsverhält-
nis steht, das ihrer Erziehung, Ausbildung
oder Betreuung in der Lebensführung dient,
vornimmt oder an sich von ihr vornehmen
lässt oder

2. unter Ausnutzung ihrer Stellung an einer Per-
son unter achtzehn Jahren, die zu dieser Ein-
richtung in einem Rechtsverhältnis steht, das
ihrer Erziehung, Ausbildung oder Betreuung
in der Lebensführung dient, vornimmt oder
an sich von ihr vornehmen lässt.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und die
Wörter „des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3“ werden
durch die Wörter „des Absatzes 1 oder 2“ er-
setzt.

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und die
Wörter „des Absatzes 1 Nr. 1 oder des Absat-
zes 2 in Verbindung mit Absatz 1 Nr. 1“ werden
durch die Wörter „des Absatzes 1 Nummer 1,
des Absatzes 2 Nummer 1 oder des Absatzes 3
in Verbindung mit Absatz 1 Nummer 1 oder mit
Absatz 2 Nummer 1“ ersetzt und die Wörter „bei
Berücksichtigung des Verhaltens des Schutz-
befohlenen“ werden gestrichen.

9. § 176 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. auf ein Kind mittels Schriften (§ 11 Absatz 3)
oder mittels Informations- oder Kommunika-
tionstechnologie einwirkt, um

a) das Kind zu sexuellen Handlungen zu
bringen, die es an oder vor dem Täter
oder einer dritten Person vornehmen oder
von dem Täter oder einer dritten Person
an sich vornehmen lassen soll, oder

b) um eine Tat nach § 184b Absatz 1 Num-
mer 3 oder nach § 184b Absatz 3 zu be-
gehen, oder“.

b) In Nummer 4 werden nach dem Wort „Inhalts“
ein Komma und die Wörter „durch Zugänglich-
machen pornographischer Inhalte mittels Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie“ ein-
gefügt.

10. In § 176a Absatz 3 wird die Angabe „§ 184b Abs. 1
bis 3“ durch die Wörter „§ 184b Absatz 1 oder 2“
ersetzt.

11. In § 182 Absatz 3 werden in dem Satzteil nach
Nummer 2 vor dem Wort „fehlende“ die Wörter „ihr
gegenüber“ eingefügt.

12. In § 183 Absatz 4 Nummer 2 wird die Angabe „§ 174
Abs. 2 Nr. 1“ durch die Wörter „§ 174 Absatz 3
Nummer 1“ ersetzt.

13. § 184 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter
„pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3)“ durch
die Wörter „eine pornographische Schrift (§ 11
Absatz 3)“ ersetzt.

b) In Nummer 2 werden die Wörter „ausstellt, an-
schlägt, vorführt oder sonst“ gestrichen.

c) In Nummer 5 werden nach dem Wort „anbietet“
das Komma und die Wörter „ankündigt oder an-
preist“ durch die Wörter „oder bewirbt“ ersetzt.

d) In Nummer 8 wird das Wort „ihnen“ durch das
Wort „ihr“ und werden die Wörter „einem ande-
ren“ durch die Wörter „einer anderen Person“
ersetzt.

e) In Nummer 9 wird das Wort „ihnen“ durch das
Wort „ihr“ und das Wort „öffentlich“ durch die
Wörter „der Öffentlichkeit“ ersetzt.

14. Die §§ 184a bis 184d werden durch die folgenden
§§ 184a bis 184e ersetzt:

„§ 184a

Verbreitung
gewalt- oder tierpornographischer Schriften

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe wird bestraft, wer eine pornographische
Schrift (§ 11 Absatz 3), die Gewalttätigkeiten oder
sexuelle Handlungen von Menschen mit Tieren zum
Gegenstand hat,

1. verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich
macht oder

2. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet,
bewirbt oder es unternimmt, diese Schrift ein-
oder auszuführen, um sie oder aus ihr gewon-
nene Stücke im Sinne der Nummer 1 oder des
§ 184d Absatz 1 Satz 1 zu verwenden oder einer
anderen Person eine solche Verwendung zu er-
möglichen.

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 ist der Ver-
such strafbar.

§ 184b

Verbreitung, Erwerb und Besitz
kinderpornographischer Schriften

(1) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu
fünf Jahren wird bestraft, wer

1. eine kinderpornographische Schrift verbreitet
oder der Öffentlichkeit zugänglich macht; kinder-
pornographisch ist eine pornographische Schrift
(§ 11 Absatz 3), wenn sie zum Gegenstand hat:

a) sexuelle Handlungen von, an oder vor einer
Person unter vierzehn Jahren (Kind),

b) die Wiedergabe eines ganz oder teilweise un-
bekleideten Kindes in unnatürlich geschlechts-
betonter Körperhaltung oder

c) die sexuell aufreizende Wiedergabe der unbe-
kleideten Genitalien oder des unbekleideten
Gesäßes eines Kindes,
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2. es unternimmt, einer anderen Person den Besitz
an einer kinderpornographischen Schrift, die ein
tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen
wiedergibt, zu verschaffen,

3. eine kinderpornographische Schrift, die ein tat-
sächliches Geschehen wiedergibt, herstellt oder

4. eine kinderpornographische Schrift herstellt, be-
zieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, bewirbt oder
es unternimmt, diese Schrift ein- oder auszufüh-
ren, um sie oder aus ihr gewonnene Stücke im
Sinne der Nummer 1 oder 2 oder des § 184d
Absatz 1 Satz 1 zu verwenden oder einer ande-
ren Person eine solche Verwendung zu ermög-
lichen, soweit die Tat nicht nach Nummer 3 mit
Strafe bedroht ist.

(2) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1
gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die
sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten ver-
bunden hat, und gibt die Schrift in den Fällen des
Absatzes 1 Nummer 1, 2 und 4 ein tatsächliches
oder wirklichkeitsnahes Geschehen wieder, so ist
auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn
Jahren zu erkennen.

(3) Wer es unternimmt, sich den Besitz an einer
kinderpornographischen Schrift, die ein tatsäch-
liches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wieder-
gibt, zu verschaffen, oder wer eine solche Schrift
besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft.

(4) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Ta-
ten nach Absatz 1 Nummer 2 und 4 sowie Absatz 3.

(5) Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 3 gelten
nicht für Handlungen, die ausschließlich der recht-
mäßigen Erfüllung von Folgendem dienen:

1. staatliche Aufgaben,

2. Aufgaben, die sich aus Vereinbarungen mit einer
zuständigen staatlichen Stelle ergeben, oder

3. dienstliche oder berufliche Pflichten.

(6) In den Fällen des Absatzes 2 ist § 73d anzu-
wenden. Gegenstände, auf die sich eine Straftat
nach Absatz 1 Nummer 2 oder 3 oder Absatz 3 be-
zieht, werden eingezogen. § 74a ist anzuwenden.

§ 184c

Verbreitung, Erwerb und Besitz
jugendpornographischer Schriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe wird bestraft, wer

1. eine jugendpornographische Schrift verbreitet
oder der Öffentlichkeit zugänglich macht; jugend-
pornographisch ist eine pornographische Schrift
(§ 11 Absatz 3), wenn sie zum Gegenstand hat:

a) sexuelle Handlungen von, an oder vor einer
vierzehn, aber noch nicht achtzehn Jahre
alten Person oder

b) die Wiedergabe einer ganz oder teilweise un-
bekleideten vierzehn, aber noch nicht acht-
zehn Jahre alten Person in unnatürlich ge-
schlechtsbetonter Körperhaltung,

2. es unternimmt, einer anderen Person den Besitz
an einer jugendpornographischen Schrift, die ein

tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Gesche-
hen wiedergibt, zu verschaffen,

3. eine jugendpornographische Schrift, die ein tat-
sächliches Geschehen wiedergibt, herstellt oder

4. eine jugendpornographische Schrift herstellt,
bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, bewirbt
oder es unternimmt, diese Schrift ein- oder aus-
zuführen, um sie oder aus ihr gewonnene Stücke
im Sinne der Nummer 1 oder 2 oder des § 184d
Absatz 1 Satz 1 zu verwenden oder einer ande-
ren Person eine solche Verwendung zu ermög-
lichen, soweit die Tat nicht nach Nummer 3 mit
Strafe bedroht ist.

(2) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1
gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die
sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten ver-
bunden hat, und gibt die Schrift in den Fällen des
Absatzes 1 Nummer 1, 2 und 4 ein tatsächliches
oder wirklichkeitsnahes Geschehen wieder, so ist
auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf
Jahren zu erkennen.

(3) Wer es unternimmt, sich den Besitz an einer
jugendpornographischen Schrift, die ein tatsäch-
liches Geschehen wiedergibt, zu verschaffen, oder
wer eine solche Schrift besitzt, wird mit Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft.

(4) Absatz 1 Nummer 3, auch in Verbindung mit
Absatz 5, und Absatz 3 sind nicht anzuwenden auf
Handlungen von Personen in Bezug auf solche
jugendpornographischen Schriften, die sie aus-
schließlich zum persönlichen Gebrauch mit Ein-
willigung der dargestellten Personen hergestellt
haben.

(5) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Ta-
ten nach Absatz 1 Nummer 2 und 4 sowie Absatz 3.

(6) § 184b Absatz 5 und 6 gilt entsprechend.

§ 184d

Zugänglichmachen
pornographischer Inhalte mittels

Rundfunk oder Telemedien; Abruf kinder- und
jugendpornographischer Inhalte mittels Telemedien

(1) Nach den §§ 184 bis 184c wird auch bestraft,
wer einen pornographischen Inhalt mittels Rund-
funk oder Telemedien einer anderen Person oder
der Öffentlichkeit zugänglich macht. In den Fällen
des § 184 Absatz 1 ist Satz 1 bei einer Verbreitung
mittels Telemedien nicht anzuwenden, wenn durch
technische oder sonstige Vorkehrungen sicherge-
stellt ist, dass der pornographische Inhalt Personen
unter achtzehn Jahren nicht zugänglich ist. § 184b
Absatz 5 und 6 gilt entsprechend.

(2) Nach § 184b Absatz 3 wird auch bestraft, wer
es unternimmt, einen kinderpornographischen In-
halt mittels Telemedien abzurufen. Nach § 184c Ab-
satz 3 wird auch bestraft, wer es unternimmt, einen
jugendpornographischen Inhalt mittels Telemedien
abzurufen; § 184c Absatz 4 gilt entsprechend.
§ 184b Absatz 5 und 6 Satz 2 gilt entsprechend.
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§ 184e

Veranstaltung und Besuch
kinder- und jugendpornographischer Darbietungen

(1) Nach § 184b Absatz 1 wird auch bestraft, wer
eine kinderpornographische Darbietung veranstaltet.
Nach § 184c Absatz 1 wird auch bestraft, wer eine
jugendpornographische Darbietung veranstaltet.

(2) Nach § 184b Absatz 3 wird auch bestraft, wer
eine kinderpornographische Darbietung besucht.
Nach § 184c Absatz 3 wird auch bestraft, wer eine
jugendpornographische Darbietung besucht. § 184b
Absatz 5 Nummer 1 und 3 gilt entsprechend.“

15. Die bisherigen §§ 184e und 184f werden die §§ 184f
und 184g.

16. Der bisherige § 184g wird § 184h und in Nummer 2
werden jeweils die Wörter „einem anderen“ durch
die Wörter „einer anderen Person“ sowie das Wort
„der“ durch das Wort „die“ ersetzt.

17. In § 194 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „oder
durch eine Darbietung im Rundfunk begangen“
durch die Wörter „oder dadurch begangen, dass
beleidigende Inhalte mittels Rundfunk oder Tele-
medien der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wor-
den sind“ ersetzt.

18. § 201a wird wie folgt gefasst:

„§ 201a

Verletzung des höchstpersönlichen
Lebensbereichs durch Bildaufnahmen

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. von einer anderen Person, die sich in einer Woh-
nung oder einem gegen Einblick besonders ge-
schützten Raum befindet, unbefugt eine Bildauf-
nahme herstellt oder überträgt und dadurch den
höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebil-
deten Person verletzt,

2. eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer an-
deren Person zur Schau stellt, unbefugt herstellt
oder überträgt und dadurch den höchstpersön-
lichen Lebensbereich der abgebildeten Person
verletzt,

3. eine durch eine Tat nach den Nummern 1 oder 2
hergestellte Bildaufnahme gebraucht oder einer
dritten Person zugänglich macht oder

4. eine befugt hergestellte Bildaufnahme der in den
Nummern 1 oder 2 bezeichneten Art wissentlich
unbefugt einer dritten Person zugänglich macht
und dadurch den höchstpersönlichen Lebens-
bereich der abgebildeten Person verletzt.

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt von einer
anderen Person eine Bildaufnahme, die geeignet
ist, dem Ansehen der abgebildeten Person erheb-
lich zu schaden, einer dritten Person zugänglich
macht.

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine Bildaufnahme,
die die Nacktheit einer anderen Person unter acht-
zehn Jahren zum Gegenstand hat,

1. herstellt oder anbietet, um sie einer dritten Per-
son gegen Entgelt zu verschaffen, oder

2. sich oder einer dritten Person gegen Entgelt ver-
schafft.

(4) Absatz 1 Nummer 2, auch in Verbindung mit
Absatz 1 Nummer 3 oder Nummer 4, Absatz 2 und 3
gelten nicht für Handlungen, die in Wahrnehmung
überwiegender berechtigter Interessen erfolgen,
namentlich der Kunst oder der Wissenschaft, der
Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung
über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Ge-
schichte oder ähnlichen Zwecken dienen.

(5) Die Bildträger sowie Bildaufnahmegeräte oder
andere technische Mittel, die der Täter oder Teil-
nehmer verwendet hat, können eingezogen wer-
den. § 74a ist anzuwenden.“

19. § 205 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „201a,“ gestrichen.

b) In Satz 2 wird die Angabe „202a“ durch die An-
gabe „201a, 202a“ ersetzt.

Artikel 2

Folgeänderungen

(1) In § 6 Absatz 1 Satz 2 des Deutsche-Welle-
Gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
11. Januar 2005 (BGBl. I S. 90) wird die Angabe „§ 131
Abs. 3“ durch die Angabe „§ 131 Absatz 2“ ersetzt.

(2) In § 171b Absatz 2 Satz 1 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), das zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 23. April 2014 (BGBl. I
S. 410) geändert worden ist, wird die Angabe „184g“
durch die Angabe „184h“ ersetzt.

(3) Die Strafprozessordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319),
die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. April
2014 (BGBl. I S. 410) geändert worden ist, wird wie
folgt geändert:

1. In § 100a Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe g wird die
Angabe „§ 184b Abs. 1 bis 3, § 184c Abs. 3“ durch
die Wörter „§ 184b Absatz 1 und 2, § 184c Absatz 2“
ersetzt.

2. In § 100c Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe e wird die
Angabe „§ 184b Abs. 3“ durch die Angabe „§ 184b
Absatz 2“ ersetzt.

3. In § 255a Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „184g“
durch die Angabe „184h“ ersetzt.

4. Nach § 374 Absatz 1 Nummer 2 wird folgende Num-
mer 2a eingefügt:

„2a. eine Verletzung des höchstpersönlichen Lebens-
bereichs durch Bildaufnahmen (§ 201a Absatz 1
und 2 des Strafgesetzbuches),“.

(4) In § 32 Absatz 5, § 34 Absatz 2, § 41 Absatz 3
Satz 2 und § 46 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe d des
Bundeszentralregistergesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. September 1984 (BGBl. I
S. 1229; 1985 I S. 195), das zuletzt durch Artikel 3
des Gesetzes vom 28. November 2014 (BGBl. I S. 1802)
geändert worden ist, wird jeweils die Angabe „184f“
durch die Angabe „184g“ ersetzt.

(5) In § 23d Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b des
Zollfahndungsdienstgesetzes vom 16. August 2002
(BGBl. I S. 3202), das zuletzt durch Artikel 5 des Ge-
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setzes vom 20. Juni 2013 (BGBl. I S. 1602) geändert
worden ist, wird die Angabe „181“ durch die Angabe
„232, 233“ ersetzt.

(6) In § 1 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe d der
FIDE-Verzeichnis-Verordnung vom 5. Oktober 2011
(BGBl. I S. 2057), die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 19
des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3799)
geändert worden ist, werden die Wörter „§ 130 Absatz 2
Nummer 1“ durch die Wörter „§ 130 Absatz 2 Nummer 1
und 3“ ersetzt.

(7) In § 25 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Jugend-
arbeitsschutzgesetzes vom 12. April 1976 (BGBl. I
S. 965), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 7 des Ge-
setzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868) geändert

worden ist, wird die Angabe „184g“ durch die Angabe
„184h“ ersetzt.

(8) In § 72a Absatz 1 Satz 1 des Achten Buches
Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – in der
Fassung der Bekanntmachung vom 11. September
2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 29. August 2013 (BGBl. I S. 3464) ge-
ändert worden ist, wird die Angabe „184f“ durch die
Angabe „184g“ ersetzt.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in
Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates
sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es
ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.

Berlin, den 21. Januar 2015

D e r B u n d e s p r ä s i d e n t
J o a c h i m G a u c k

D i e B u n d e s k a n z l e r i n
Dr. A n g e l a M e r k e l

D e r B u n d e sm i n i s t e r
d e r J u s t i z u n d f ü r Ve r b r a u c h e r s c h u t z

H e i k o M a a s

D i e B u n d e sm i n i s t e r i n
f ü r F am i l i e , S e n i o r e n , F r a u e n u n d J u g e n d

M a n u e l a S c h w e s i g
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Verordnung
zur Änderung der Verordnung

über die Übertragung der Führung des Unternehmensregisters
und die Einreichung von Dokumenten beim Betreiber des Bundesanzeigers

Vom 14. Januar 2015

Auf Grund des § 9a Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, der durch Artikel 1
Nummer 2 des Gesetzes vom 10. November 2006 (BGBl. I S. 2553) neu gefasst
worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpassungsge-
setzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass
vom 17. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4310) verordnet das Bundesministerium
der Justiz und für Verbraucherschutz:

Artikel 1

Änderung der
Verordnung über die Übertragung der Führung
des Unternehmensregisters und die Einreichung

von Dokumenten beim Betreiber des Bundesanzeigers

Die Verordnung über die Übertragung der Führung des Unternehmensregis-
ters und die Einreichung von Dokumenten beim Betreiber des Bundesanzeigers
vom 15. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3202), die durch Artikel 2 Absatz 41 des
Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:

1. Die Bezeichnung wird wie folgt gefasst:

„Verordnung
über die Übertragung der Führung des Unternehmensregisters“.

2. In § 1 werden die Wörter „Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mit be-
schränkter Haftung“ durch die Wörter „Bundesanzeiger Verlag GmbH“ er-
setzt.

3. In § 2 Satz 2 und § 3 Absatz 1 werden jeweils nach den Wörtern „Bundes-
ministerium der Justiz“ die Wörter „und für Verbraucherschutz“ eingefügt.

4. Die §§ 4 und 5 werden durch folgenden § 4 ersetzt:

„§ 4

Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2026 außer Kraft.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 14. Januar 2015

D e r B u n d e sm i n i s t e r
d e r J u s t i z u n d f ü r V e r b r a u c h e r s c h u t z

H e i k o M a a s
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Verordnung
über die Meisterprüfung in den Teilen I und II im Kosmetiker-Gewerbe

(Kosmetikermeisterverordnung – KosmetikerMstrV)

Vom 16. Januar 2015

Auf Grund des § 51a Absatz 2 der Handwerksord-

nung, der zuletzt durch Artikel 3 Nummer 3 Buchstabe a

des Gesetzes vom 11. Juli 2011 (BGBl. I S. 1341) ge-
ändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des

Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August

2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass

vom 17. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4310) verordnet
das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im

Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung

und Forschung:

§ 1

Gegenstand

Diese Verordnung regelt das Meisterprüfungsberufs-

bild sowie die Prüfung in den Teilen I und II der Meister-

prüfung im Kosmetiker-Gewerbe. Die Meisterprüfung
besteht aus vier selbständigen Prüfungsteilen.

§ 2

Meisterprüfungsberufsbild

Im Kosmetiker-Gewerbe sind zum Zwecke der Meis-

terprüfung folgende Fertigkeiten und Kenntnisse zum
Nachweis der beruflichen Handlungskompetenz zu be-

rücksichtigen:

1. auftragsbezogene Kundenanforderungen und -be-

darfe ermitteln, Kunden beraten, Serviceleistungen

anbieten, Auftragsverhandlungen führen und Auf-

tragsziele festlegen, Leistungen kalkulieren und An-
gebote erstellen, Verträge schließen,

2. Aufgaben der technischen, kaufmännischen und per-
sonalwirtschaftlichen Betriebsführung wahrneh-

men, insbesondere unter Berücksichtigung der Be-

triebsorganisation, der betrieblichen Aus- und Wei-
terbildung, des Qualitäts- und Hygienemanage-

ments, des Arbeitsschutzrechtes, des Datenschut-

zes und des Umweltschutzes sowie unter Anwen-

dung von Informations- und Kommunikationssyste-
men,

3. Auftragsabwicklungsprozesse planen, organisieren
und überwachen,

4. Aufträge ausführen, insbesondere unter Berück-

sichtigung von Modetrends, Behandlungstechniken,
kosmetischen Produkten, berufs- und produktbe-

zogenen rechtlichen Vorschriften und technischen

Normen, der Arbeitshygiene, des Einsatzes von
Personal und Auszubildenden sowie von Material,

Apparaten und Geräten, auch hinsichtlich energie-

effizienter Aspekte,

5. Konzepte für Behandlungs- und Verkaufsräume so-

wie für Betriebs- und Lagerausstattung eines Kos-

metikinstituts unter Berücksichtigung von hygieni-
schen Bedingungen und Marketingaspekten entwi-

ckeln und umsetzen,

6. kosmetische Produkte nach Inhaltsstoffen sowie

Wirkungsweisen unterscheiden, nach Hauttyp und

Hautzustand auswählen und Auswahl begründen,
Kontrolle der Produktqualität sicherstellen,

7. kosmetische Apparate und Geräte nach Wirkungs-

weisen unterscheiden, nach Hauttyp und Hautzu-

stand auswählen und Auswahl begründen, dazu
Kunden beraten; Möglichkeiten, Grenzen und Risi-

ken der apparativen Kosmetik berücksichtigen,

8. kosmetische Dienstleistungs- und Verkaufsange-

bote konzipieren, umsetzen, kontrollieren und be-
werten, kosmetische Dienstleistungen und Pro-

dukte präsentieren,

9. Typen und Hauttypen ganzheitlich beurteilen, indi-

viduelle Behandlungs- und Pflegekonzepte, insbe-

sondere unter Berücksichtigung von Hautbeschaf-
fenheit und -empfindlichkeit sowie bestehender

Hautanomalien und -allergien, erstellen, dabei

Grenzen der kosmetischen Behandlung aufzeigen,

10. auf den Hautzustand abgestimmte kosmetische
Behandlungen, insbesondere Intensiv- und Ausreini-

gung der Haut sowie pflegende Behandlungsmaß-

nahmen, durchführen und kontrollieren, Masken
und Modellagen anfertigen und auftragen,

11. nicht-medizinische Massagen unter Anwendung

unterschiedlicher Massagegriffe durchführen,

12. Methoden der Depilation und Epilation unter Be-

rücksichtigung von Körperzone, Hautzustand und
Haarstruktur auswählen und anwenden,

13. dekorative und kreative Gestaltungskonzepte, auch

bei optischen Anomalien, insbesondere für Gesicht

und Nägel, unter Berücksichtigung der Farb-, Stil-
und Typenlehre entwickeln, umsetzen und doku-

mentieren,

14. Möglichkeiten der Gesichts- und Körperkonturie-

rung sowie des Permanent Make-ups, insbeson-
dere zur Gestaltung von Augenbrauen, Lidrändern

und Lippen, aufzeigen und durchführen,

15. pflegerische Maßnahmen an Händen und Füßen

durchführen, dabei Grenzen der kosmetischen Be-
handlung aufzeigen,

16. Konzepte zur Gesundheitsförderung unter Berück-

sichtigung von Ernährung, Bewegung und Lebens-

weise erstellen und hierzu beraten,

17. erbrachte Leistungen kontrollieren und dokumen-
tieren sowie Nachkalkulationen durchführen und

Auftragsabwicklungen auswerten.
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§ 3

Ziel und Gliederung des Teils I

(1) In der Prüfung in Teil I hat der Prüfling seine be-
rufliche Handlungskompetenz dadurch nachzuweisen,
dass er komplexe berufliche Aufgabenstellungen lösen
und dabei Tätigkeiten des Kosmetiker-Gewerbes meis-
terhaft verrichten kann.

(2) Teil I der Meisterprüfung gliedert sich in folgende
Prüfungsbereiche:

1. Durchführung eines Meisterprüfungsprojekts und ein
darauf bezogenes Fachgespräch sowie

2. Durchführung einer Situationsaufgabe.

§ 4

Meisterprüfungsprojekt

(1) Der Prüfling hat ein Meisterprüfungsprojekt
durchzuführen, das einem Kundenauftrag entspricht.
Die auftragsbezogenen Anforderungen an das Meister-
prüfungsprojekt werden vom Meisterprüfungsaus-
schuss festgelegt. Hierzu sollen Vorschläge des Prüf-
lings berücksichtigt werden. Auf dieser Grundlage erar-
beitet der Prüfling ein Umsetzungskonzept einschließ-
lich einer Zeit- und Materialbedarfsplanung. Das Kon-
zept hat er vor der Durchführung des Meisterprüfungs-
projekts dem Meisterprüfungsausschuss zur Genehmi-
gung vorzulegen. Der Meisterprüfungsausschuss prüft,
ob das Umsetzungskonzept den auftragsbezogenen
Anforderungen entspricht.

(2) Das Meisterprüfungsprojekt besteht aus Pla-
nungs-, Durchführungs-, Kontroll- und Dokumentati-
onsarbeiten.

(3) Als Meisterprüfungsprojekt ist ein themen- oder
hautbezogenes kosmetisches Behandlungskonzept so-
wie die Auswahl einer Systempflege und einer Geräte-
behandlung an einem Modell zu planen, durchzuführen,
zu kontrollieren und zu dokumentieren. Die Planungs-
arbeiten bestehen aus der Erstellung eines kundenbe-
zogenen Gesamtkonzepts mit Behandlungs- und Ge-
staltungsplan auf der Grundlage der Beurteilung von
Typ, Hauttyp und Hautzustand sowie einer Angebots-
kalkulation. Die Durchführung umfasst die Umsetzung
des Behandlungskonzepts einschließlich einer Intensiv-
reinigung, einer Gestaltung von Wimpern und Augen-
brauen, einer fachgerechten Entfernung von Hautun-
reinheiten, einer hautspezifischen Pflegemaske sowie
einer Gesichts-, Hals- und Dekolletémassage. Die
durchgeführten Arbeiten sind vom Prüfling zu kontrol-
lieren und in einer Kundenkartei zu dokumentieren.

(4) Die Bewertung des Meisterprüfungsprojekts wird
wie folgt gewichtet:

1. die Planungsarbeiten mit 40 Prozent,

2. die Durchführungsarbeiten mit 50 Prozent und

3. die Erstellung der Dokumentationsunterlagen mit
10 Prozent.

§ 5

Fachgespräch

In dem Fachgespräch hat der Prüfling nachzuweisen,
dass er befähigt ist,

1. die fachlichen Zusammenhänge aufzuzeigen, die
dem Meisterprüfungsprojekt zugrunde liegen,

2. den Kunden zu beraten, insbesondere unter Berück-
sichtigung des individuellen Kundenwunsches;
dabei sind wirtschaftliche Überlegungen sowie
rechtliche und technische Anforderungen in das Be-
ratungsgespräch einzubeziehen,

3. das Vorgehen bei der Planung und bei der Durchfüh-
rung des Meisterprüfungsprojekts zu begründen und

4. mit dem Meisterprüfungsprojekt verbundene berufs-
bezogene Probleme sowie deren Lösungen darzu-
stellen und dabei neue Entwicklungen im Kosmeti-
ker-Gewerbe zu berücksichtigen.

§ 6

Situationsaufgabe

(1) Die Situationsaufgabe ist auftragsorientiert und
vervollständigt den Nachweis der beruflichen Hand-
lungskompetenz für die Meisterprüfung im Kosmeti-
ker-Gewerbe. Die Aufgabenstellung wird vom Meister-
prüfungsausschuss festgelegt.

(2) Als Situationsaufgabe sind vier der nachstehend
aufgeführten Arbeiten auszuführen, darunter in jedem
Fall die Arbeit nach Nummer 1, die an einem dem Prüf-
ling unbekannten Modell auszuführen ist:

1. Hautbeschaffenheit sowie Hautempfindlichkeit beur-
teilen und dokumentieren, spezifische Pflegeemp-
fehlung erstellen,

2. eine Behandlung zur temporären Haarentfernung
durchführen,

3. eine geräteunterstützte oder manuelle Problem-
zonenbehandlung, insbesondere von Cellulite oder
Rückenbehandlung, durchführen,

4. eine nicht-medizinische Ganzkörpermassage unter
Auswahl geeigneter Massagetechniken sowie des
dafür geeigneten Massagemittels durchführen,

5. eine Gesichts- oder Körperkonturierung oder ein
Permanent Make-up an den Augenbrauen, am obe-
ren und unteren Lidrand oder an den Lippen planen,
vorzeichnen und durchführen,

6. eine kosmetische Hand- und Fußpflege durchführen
und dokumentieren.

(3) Die Gesamtbewertung der Situationsaufgabe ist
die Summe der Einzelbewertungen für die vier ausge-
führten Arbeiten nach Absatz 2, für die das arithmeti-
sche Mittel gebildet wird.

§ 7

Prüfungsdauer und Bestehen des Teils I

(1) Das Meisterprüfungsprojekt soll zwei Arbeitsta-
ge, das Fachgespräch höchstens 30 Minuten und die
Situationsaufgabe höchstens sechs Stunden dauern.

(2) Das Meisterprüfungsprojekt, das Fachgespräch
und die Situationsaufgabe werden gesondert bewertet.
Die Prüfungsleistungen im Meisterprüfungsprojekt und
im Fachgespräch werden im Verhältnis 3:1 gewichtet.
Das hieraus resultierende Ergebnis wird zum Prüfungs-
ergebnis der Situationsaufgabe im Verhältnis 2:1 ge-
wichtet.

(3) Voraussetzung für das Bestehen des Teils I der
Meisterprüfung ist eine insgesamt mindestens ausrei-
chende Prüfungsleistung, wobei das Meisterprüfungs-
projekt, das Fachgespräch und die Situationsaufgabe
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jeweils mit mindestens 30 Punkten bewertet worden
sein müssen.

§ 8

Ziel, Gliederung und Inhalt des Teils II

(1) In der Prüfung in Teil II hat der Prüfling in den in
Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und 2 genannten Hand-
lungsfeldern seine berufliche Handlungskompetenz da-
durch nachzuweisen, dass er besondere fachtheoreti-
sche Kenntnisse im Kosmetiker-Gewerbe zur Lösung
komplexer fallbezogener Aufgaben anwendet.

(2) In beiden nachfolgend aufgeführten Handlungs-
feldern ist mindestens eine komplexe fallbezogene Auf-
gabe zu bearbeiten. Bei der Aufgabenstellung können
die in den Handlungsfeldern nach den Nummern 1 und
2 aufgeführten Qualifikationen auch handlungsfeldüber-
greifend verknüpft werden:

1. Kosmetische Dienstleistungen

Der Prüfling hat nachzuweisen, dass er in der Lage
ist, Aufgaben unter Berücksichtigung wirtschaft-
licher, hygienischer und ökologischer Aspekte in
einem Kosmetikinstitut zu bearbeiten; dabei soll er
berufsbezogene Sachverhalte analysieren und be-
werten; bei der jeweiligen Aufgabenstellung können
mehrere der unter den Buchstaben a bis j aufgeführ-
ten Qualifikationen verknüpft werden:

a) eine Typenberatung dokumentieren sowie eine
spezifische Pflegeempfehlung erstellen und be-
gründen, dabei allgemeine physiognomische,
typologische und dermatologische Merkmale be-
rücksichtigen,

b) Behandlungstechniken für unterschiedliche Haut-
typen, insbesondere unter Berücksichtigung von
Anomalien, Allergien und Hautveränderungen
darstellen und auswählen sowie Grenzen kosme-
tischer Behandlungen aufzeigen,

c) Inhaltsstoffe von kosmetischen Produkten und
deren Wirkungsweisen, Verträglichkeit, Anwen-
dungsbereiche sowie mögliche Kontraindikatio-
nen beschreiben, Produkte hauttypenspezifisch
auswählen und Auswahl begründen,

d) Make-up entwerfen, dabei Farben- und Formen-
lehre sowie kundenindividuelle, gesellschaftliche,
kulturelle und modische Einflüsse berücksichti-
gen,

e) Massagetechniken und -mittel auswählen und
Auswahl begründen,

f) Methoden der kosmetischen Hand- und Fuß-
pflege und deren Grenzen aufzeigen, Möglichkei-
ten der dekorativen Nagelbehandlung beschrei-
ben sowie individuelles Nageldesign entwerfen,

g) Methoden zur Problemzonenbehandlung aus-
wählen und beschreiben, Auswahl begründen,

h) Möglichkeiten für eine Gesichts- oder Körperkon-
turierung oder für ein Permanent Make-up dar-
stellen,

i) Verfahren der Depilation und Epilation sowie de-
ren Wirkungsweisen und Anwendungsbereiche
beschreiben,

j) Konzepte zur Gesundheitsförderung unter Be-
rücksichtigung von Ernährung, Bewegung und
Lebensweise erstellen und begründen;

2. Management eines Kosmetikinstituts

Der Prüfling hat nachzuweisen, dass er in der Lage
ist, Auftragsabwicklungsprozesse sowie Aufgaben
der Betriebsführung und Betriebsorganisation in
einem Kosmetikinstitut wahrzunehmen und Maß-
nahmen kunden-, erfolgs- und qualitätsorientiert zu
planen, ihre Durchführung zu kontrollieren und sie
abzuschließen; bei der jeweiligen Aufgabenstellung
können mehrere der unter den Buchstaben a bis m
aufgeführten Qualifikationen verknüpft werden:

a) institutsspezifische Maßnahmen entwickeln, ins-
besondere zur Einhaltung des Arbeits-, Gesund-
heits- und Umweltschutzes sowie des Hygiene-
managements,

b) Haftung bei unsachgemäßer Erbringung von
Dienstleistungen und fehlerhafter Anwendung
von Produkten, Apparaten und Geräten beurtei-
len,

c) ein Institutskonzept für Kundenberatung und -be-
treuung entwickeln, Möglichkeiten einer individu-
ellen Kundenberatung aufzeigen,

d) betriebliche Kosten ermitteln, dabei betriebswirt-
schaftliche Zusammenhänge berücksichtigen,

e) Preise für Dienstleistungen und Produkte unter
Berücksichtigung von Kosten, Auslastung und
Marktsituation kalkulieren und festlegen,

f) Betriebsabläufe unter Berücksichtigung von
Nachfrage, Personalsituation und Arbeitszeitmo-
dellen planen und steuern,

g) auftragsbezogenen Einsatz von Material, Appara-
ten und Geräten bestimmen und begründen,

h) eine Nachkalkulation durchführen und betrieb-
liche Kostenstrukturen überprüfen,

i) Aufgaben der Personalverwaltung wahrnehmen,
Notwendigkeit der Personalentwicklung, insbe-
sondere in Abhängigkeit von Auftragslage und
Auftragsabwicklung, begründen,

j) Marketingmaßnahmen zur Kundenpflege und zur
Gewinnung neuer Kunden vor dem Hintergrund
technischer und wirtschaftlicher Entwicklungen
erarbeiten,

k) Bedeutung des betrieblichen Qualitätsmanage-
ments für den Unternehmenserfolg darstellen,
Maßnahmen des Qualitätsmanagements fest-
legen und begründen,

l) produktgerechte Lagerung von Kosmetika sowie
Auswirkungen auf die Qualität beschreiben,

m) den Nutzen des Einsatzes von Informations- und
Kommunikationssystemen begründen, insbeson-
dere für die Kundenbindung und -pflege sowie für
die Warenwirtschaft.

§ 9

Prüfungsdauer und Bestehen des Teils II

(1) Die Prüfung in Teil II ist schriftlich durchzuführen.
Sie dauert in jedem Handlungsfeld drei Stunden.
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(2) Die Gesamtbewertung des Teils II ist die Summe
der Einzelbewertungen der Handlungsfelder nach § 8
Absatz 2, für die das arithmetische Mittel gebildet wird.

(3) Wurde in einem der beiden Handlungsfelder min-
destens 30 und weniger als 50 Punkte erreicht, kann in
diesem Handlungsfeld eine mündliche Ergänzungsprü-
fung durchgeführt werden, wenn diese das Bestehen
des Teils II der Meisterprüfung ermöglicht. Wurden in
beiden Handlungsfeldern jeweils mindestens 30 und
weniger als 50 Punkte erreicht, kann in einem dieser
Handlungsfelder eine mündliche Ergänzungsprüfung
durchgeführt werden, wenn diese das Bestehen des
Teils II der Meisterprüfung ermöglicht.

(4) Voraussetzung für das Bestehen des Teils II der
Meisterprüfung ist eine insgesamt mindestens aus-
reichende Prüfungsleistung. Die Prüfung des Teils II ist
nicht bestanden, wenn ein Handlungsfeld mit weniger
als 30 Punkten bewertet worden ist.

§ 10

Allgemeine Prüfungs-

und Verfahrensregelungen,

weitere Regelungen zur Meisterprüfung

(1) Die Vorschriften der Meisterprüfungsverfahrens-
verordnung vom 17. Dezember 2001 (BGBl. I S. 4154)
in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt.

(2) Die Prüfung in den Teilen III und IV der Meister-
prüfung bestimmt sich nach der Allgemeinen Meister-
prüfungsverordnung vom 26. Oktober 2011 (BGBl. I
S. 2149) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 11

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2015 in Kraft.

Berlin, den 16. Januar 2015

D e r B u n d e sm i n i s t e r
f ü r W i r t s c h a f t u n d E n e r g i e

In Vertretung
M a c h n i g
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Sechste Verordnung
zur Änderung der Sozialversicherungs-Rechnungsverordnung

Vom 19. Januar 2015

Auf Grund des § 78 Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch – Gemein-

same Vorschriften für die Sozialversicherung – in der Fassung der Bekannt-
machung vom 12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I S. 363) sowie,

jeweils in Verbindung mit der eingangs genannten Vorschrift, auf Grund des

§ 78 Absatz 3 Satz 3 und des § 208 Absatz 2 Satz 2 des Fünften Buches

Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung –, die zuletzt durch Arti-
kel 5 Nummer 1 und 2 des Gesetzes vom 20. April 2007 (BGBl. I S. 554) geän-

dert worden sind, verordnet die Bundesregierung:

Artikel 1

Die Sozialversicherungs-Rechnungsverordnung vom 15. Juli 1999 (BGBl. I

S. 1627), die zuletzt durch Artikel 16 Absatz 6 des Gesetzes vom 19. Oktober

2013 (BGBl. I S. 3836) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 7 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Die qualifizierte elektronische Signatur kann durch gleichwertige sichere

elektronische Verfahren ersetzt werden. Die Gleichwertigkeit des elektroni-

schen Verfahrens ist vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-

nik festzustellen.“

2. In § 11 werden die Absätze 3 und 4 durch die folgenden Absätze 2a bis 4

ersetzt:

„(2a) Selbsterstellte und selbst genutzte Software kann nach Maßgabe

allgemeiner Verwaltungsvorschriften mit den Herstellungskosten aktiviert

werden.

(3) Gebäude, technische Anlagen, Herstellungskosten für selbst erstellte

und selbst genutzte Software sowie Gegenstände der beweglichen Einrich-

tung sind nach Maßgabe allgemeiner Verwaltungsvorschriften jährlich linear

abzuschreiben.

(4) Wird der Wert von Grundstücken, Gebäuden, technischen Anlagen,

aktivierten Herstellungskosten für selbst erstellte und selbst genutzte Soft-

ware sowie von Gegenständen der beweglichen Einrichtung dauerhaft er-

heblich gemindert, so ist eine außerplanmäßige Abschreibung nach Maß-
gabe allgemeiner Verwaltungsvorschriften vorzunehmen.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 19. Januar 2015

D i e B u n d e s k a n z l e r i n

Dr. A n g e l a M e r k e l

D i e B u n d e sm i n i s t e r i n

f ü r A r b e i t u n d S o z i a l e s

A n d r e a N a h l e s
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Siebzehnte Verordnung
zur Änderung der Außenhandelsstatistik-Durchführungsverordnung

Vom 22. Januar 2015

Auf Grund des § 13 Nummer 1 in Verbindung mit § 6

Absatz 3 Nummer 1 sowie § 13 Nummer 2 in Verbindung
mit § 3 Nummer 2 des Außenhandelsstatistikgesetzes

in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-

mer 7402-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das

zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25. April
2007 (BGBl. I S. 594) geändert worden ist, verordnen

das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und

das Bundesministerium der Finanzen:

Artikel 1

Änderung der
Außenhandelsstatistik-Durchführungsverordnung

Die Außenhandelsstatistik-Durchführungsverordnung
in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 1994

(BGBl. I S. 1993), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 16

des Gesetzes vom 6. Juni 2013 (BGBl. I S. 1482) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 25 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Frist zur Abgabe einer Anmeldung wird

gemäß Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung (EG)

Nr. 638/2004 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 31. März 2004 über die Gemein-

schaftsstatistiken des Warenverkehrs zwischen Mit-

gliedstaaten und zur Aufhebung der Verordnung
(EWG) Nr. 3330/91 des Rates (ABl. L 102 vom

7.4.2004, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung

(EU) Nr. 659/2014 (ABl. L 189 vom 27.6.2014, S. 128)
geändert worden ist, auf den 10. Arbeitstag nach

Ablauf des Bezugszeitraums festgelegt. Der Be-

zugszeitraum im Sinne von Artikel 6 der Verordnung

(EG) Nr. 638/2004 ist der Kalendermonat der Versen-
dung oder des Eingangs der Waren. Sofern sich die

Datenerhebung zur Intrahandelsstatistik auf eine

Zollanmeldung stützt, gilt in diesen Fällen als Be-
zugszeitraum der Kalendermonat, in dem die Zollan-

meldung von den Zollbehörden angenommen wird.“

2. In § 30 Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „des

Europäischen Parlaments und des Rates vom
31. März 2004 über die Gemeinschaftsstatistiken

des Warenverkehrs zwischen Mitgliedstaaten und

zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3330/91

des Rates (ABl. EU Nr. L 102 S. 1)“ gestrichen.

3. Nach § 30 wird folgender § 30a eingefügt:

„§ 30a

Auskunftspflicht zur
Erhebung des Statistischen Wertes

im innergemeinschaftlichen Warenverkehr

(1) Zur Ermittlung des Kreises der Auskunfts-

pflichtigen für den Statistischen Wert bei Kauf- oder
Verkaufsgeschäften einschließlich Kommissions- und

Konsignationsgeschäften im innergemeinschaftlichen

Warenverkehr im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1982/2004 der Kommission

vom 18. November 2004 zur Durchführung der Ver-

ordnung (EG) Nr. 638/2004 des Europäischen Parla-

ments und des Rates über die Gemeinschaftsstatis-
tiken des Warenverkehrs zwischen Mitgliedstaaten

und zur Aufhebung der Verordnungen (EG)

Nr. 1901/2000 und (EWG) Nr. 3590/92 der Kommis-
sion (ABl. L 343 vom 19.11.2004, S. 3), die zuletzt

durch die Verordnung (EU) Nr. 1093/2013 (ABl. L 294

vom 6.11.2013, S. 28) geändert worden ist, wird
jährlich je ein Schwellenwert für den Wareneingang

und die Warenversendung festgelegt. Auskunfts-

pflichtige zur Intrahandelsstatistik, deren Kauf- oder

Verkaufsgeschäfte, einschließlich Kommissions- und
Konsignationsgeschäften, den jeweiligen Schwel-

lenwert übersteigen, müssen im kommenden Kalen-

derjahr bei den betreffenden Geschäften den Statis-
tischen Wert angeben.

(2) Diese Schwellenwerte sind so festzulegen,

dass mit
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1. dem Schwellenwert für den Wareneingang nicht

mehr als 70 Prozent des in Wertangaben erfass-
ten Handels aller Kaufgeschäfte und

2. dem Schwellenwert für die Warenversendung

nicht mehr als 70 Prozent des in Wertangaben

erfassten Handels aller Verkaufsgeschäfte,

einschließlich Kommissions- und Konsignationsge-
schäften, des vorangegangenen Kalenderjahres ab-

gedeckt werden.

(3) Das Statistische Bundesamt legt die Schwel-

lenwerte am Ende eines Kalenderjahres anhand der
Werte des vorangegangenen Kalenderjahres für das

kommende Kalenderjahr fest.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung

in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 22. Januar 2015

D e r B u n d e sm i n i s t e r

f ü r W i r t s c h a f t u n d E n e r g i e

S i g m a r G a b r i e l

D e r B u n d e sm i n i s t e r d e r F i n a n z e n

S c h ä u b l e
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Beschluss
des Plenums des Bundesverfassungsgerichts

vom 19. November 2014 zur Änderung des Beschlusses
vom 15. November 1993 in der Fassung vom 4. Dezember 2013

Das Plenum des Bundesverfassungsgerichts hat am 19. November 2014
gemäß § 14 Absatz 4 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes in der Fassung

der Bekanntmachung vom 11. August 1993 (BGBl. I S. 1473), das zuletzt durch

Artikel 1 des Gesetzes vom 29. August 2013 (BGBl. I S. 3463) geändert worden

ist, den nachstehenden Beschluss gefasst:

I.

Der Beschluss des Plenums des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Novem-
ber 1993 (BGBl. I S. 2492), zuletzt geändert durch Beschluss des Plenums vom

4. Dezember 2013 (BGBl. 2014 I S. 29), wird wie folgt geändert:

Der Abschnitt A. II. erhält folgende Fassung:

„II. für Normenkontrollverfahren und Verfassungsbeschwerden, die in den Ge-

schäftsjahren 2009 bis 2015 eingehen, aus den Rechtsbereichen

1. des Vertriebenenrechts;

2. des Waffenrechts;

3. des Petitionsrechts;

4. des Rechts der Zwangsversteigerung und Zwangsvollstreckung (soweit

es sich nicht um Erkenntnisverfahren handelt);

5. des Körperschaftsteuerrechts und des Umwandlungssteuerrechts;

6. des Insolvenzrechts (ausgenommen Verfahren, in denen eine Verletzung

von Artikel 12 GG gerügt wird);

7. des Wohnungseigentumsrechts;“.

II.

Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

Karlsruhe, den 19. November 2014

D e r P r ä s i d e n t
d e s B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t s

Prof. Dr. A n d r e a s V o ß k u h l e

24 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 2, ausgegeben zu Bonn am 26. Januar 201524 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 2, ausgegeben zu Bonn am 26. Januar 201524 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 2, ausgegeben zu Bonn am 26. Januar 201524 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 2, ausgegeben zu Bonn am 26. Januar 2015



Bekanntmachung
über die Höhe der Leistungssätze nach § 14

des Asylbewerberleistungsgesetzes für die Zeit ab 1. März 2015

Vom 16. Januar 2015

Nach § 14 des Asylbewerberleistungsgesetzes, der durch Artikel 1 Nummer 9

des Gesetzes vom 10. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2187) angefügt worden ist,

wird hiermit Folgendes bekannt gemacht:

1. Als monatliche Beträge nach § 3 Absatz 1 Satz 5 des Asylbewerberleistungs-
gesetzes werden für die Zeit ab 1. März 2015 als Bargeldbedarf anerkannt

a) für alleinstehende Leistungsberechtigte 143 Euro

(§ 3 Absatz 1 Satz 5 Nummer 1),

b) für zwei erwachsene Leistungsberechtigte, die als Partner

einen gemeinsamen Haushalt führen, je 129 Euro
(§ 3 Absatz 1 Satz 5 Nummer 2),

c) für weitere erwachsene Leistungsberechtigte ohne eigenen

Haushalt je 113 Euro

(§ 3 Absatz 1 Satz 5 Nummer 3),

d) für sonstige jugendliche Leistungsberechtigte vom Beginn
des 15. und bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 85 Euro

(§ 3 Absatz 1 Satz 5 Nummer 4),

e) für leistungsberechtigte Kinder vom Beginn des siebten bis

zur Vollendung des 14. Lebensjahres 92 Euro
(§ 3 Absatz 1 Satz 5 Nummer 5),

f) für leistungsberechtigte Kinder bis zur Vollendung des

sechsten Lebensjahres 84 Euro

(§ 3 Absatz 1 Satz 5 Nummer 6);

2. Als Beträge nach § 3 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgeset-
zes werden für die Zeit ab 1. März 2015 als notwendiger monatlicher Bedarf

anerkannt

a) für alleinstehende Leistungsberechtigte 216 Euro

(§ 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1),

b) für zwei erwachsene Leistungsberechtigte, die als Partner
einen gemeinsamen Haushalt führen, je 194 Euro

(§ 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2),

c) für weitere erwachsene Leistungsberechtigte ohne eigenen

Haushalt je 174 Euro
(§ 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3),

d) für sonstige jugendliche Leistungsberechtigte vom Beginn

des 15. und bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 198 Euro

(§ 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4),

e) für leistungsberechtigte Kinder vom Beginn des siebten bis
zur Vollendung des 14. Lebensjahres 157 Euro

(§ 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5),

f) für leistungsberechtigte Kinder bis zur Vollendung des

sechsten Lebensjahres 133 Euro
(§ 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6).

Berlin, den 16. Januar 2015

B u n d e sm i n i s t e r i u m

f ü r A r b e i t u n d S o z i a l e s
Im Auftrag

M a r t i n B u n g a r t z

25Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 2, ausgegeben zu Bonn am 26. Januar 2015 25Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 2, ausgegeben zu Bonn am 26. Januar 2015 25Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 2, ausgegeben zu Bonn am 26. Januar 2015 25Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 2, ausgegeben zu Bonn am 26. Januar 2015



26 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 2, ausgegeben zu Bonn am 26. Januar 2015

Bekanntmachung
nach § 10 Absatz 3 des Stromsteuergesetzes

sowie § 55 Absatz 4 des Energiesteuergesetzes

Vom 21. Januar 2015

Nach § 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b des Stromsteuergesetzes

vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 378; 2000 I S. 147) und nach § 55 Absatz 4

Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b des Energiesteuergesetzes vom 15. Juli 2006
(BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 660, 838, 1007) wird hiermit bekannt gemacht, dass

die Bundesregierung die nach § 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a des

Stromsteuergesetzes und die nach § 55 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a

des Energiesteuergesetzes erforderliche Feststellung am 21. Januar 2015 ge-
troffen hat und dass die Steuerentlastungen nach § 10 des Stromsteuergesetzes

und nach § 55 des Energiesteuergesetzes damit für das Antragsjahr 2015 ge-

währt werden.

Berlin, den 21. Januar 2015

B u n d e sm i n i s t e r i u m d e r F i n a n z e n

Im Auftrag

I l j a S c hm i d t k e

Hinweis auf Verkündungen im Bundesanzeiger

Gemäß § 2 Absatz 3 des Verkündungs- und Bekanntmachungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
 Gliederungsnummer 114-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, der zuletzt durch Artikel 1 Nummer 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) geändert worden ist, wird auf folgende im Bundesanzeiger
(www.bundesanzeiger.de) verkündete Rechtsverordnungen nachrichtlich hingewiesen:

                            Datum und Bezeichnung der Verordnung                                                      Fundstelle                       Tag des
                                                                                                                                                                                       Inkrafttretens

22. 12. 2014 Zweihundertdreiundfünfzigste Durchführungsverordnung zur Luft-
verkehrs-Ordnung (Festlegung von Flugverfahren für An- und Ab-
flüge nach Instrumentenflugregeln zum und vom Verkehrsflughafen
Neubrandenburg) BAnz AT 08.01.2015 V1 2. 4. 2015

FNA: neu: 96-1-2-253

7.  1. 2015 Verordnung zur Anpassung des Betrags zur Finanzierung der
 Gesellschaft für Telematik für das Jahr 2015 BAnz AT 09.01.2015 V1 10.  1. 2015

FNA: neu: 860-5-37-8

12.  1. 2015 Erste Verordnung zur Durchführung von EU-Sonderstützungsmaß-
nahmen im Sektor Obst und Gemüse im Jahr 2015 BAnz AT 14.01.2015 V1 15.  1. 2015

FNA: neu: 7847-35-6

6.  1. 2015 Dreizehnte Verordnung zur Änderung der Hundertachtundsiebzigs-
ten Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung (Fest -
legung von Flugverfahren für An- und Abflüge nach Instrumenten-
flugregeln zum und vom Sonderflughafen Oberpfaffenhofen) BAnz AT 16.01.2015 V1 30.  4. 2015

FNA: 96-1-2-178

18.  1. 2015 Erste Verordnung zur Änderung der Geflügelverbringungs -
beschränkungsverordnung BAnz AT 19.01.2015  V1 20.  1. 2015

FNA: 7831-14-1

8.  1. 2015 Siebzehnte Verordnung zur Änderung der Hundertachtundfünfzigs-
ten Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung (Fest -
legung von Flugverfahren für An- und Abflüge nach Instrumenten-
flugregeln zum und vom Verkehrsflughafen Friedrichshafen) BAnz AT 20.01.2015 V1 21.  1. 2015

FNA: 96-1-2-158
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7.  1.2015 Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen vom 27. November 2008 über die Adoption
von Kindern (revidiert)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

GESTA: XC006

7.  1.2015 Gesetz zum Vorschlag für einen Beschluss des Rates über einen Dreigliedrigen Sozialgipfel
für Wachstum und Beschäftigung und zur Aufhebung des Beschlusses 2003/174/EG  . . . . . . 15

FNA: 860-9
GESTA: XG002

3.12.2014 Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Übereinkommens über Maßnahmen zum Verbot und
zur Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.12.2014 Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.12.2014 Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Zusatzprotokolls zur Verhütung, Bekämpfung und
Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkom-
men der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität  . . . . . . . . . . . . 20

3.12.2014 Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen über die
Rechte des Kindes betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten  . . . . . . . . . . . . 21

3.12.2014 Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Protokolls V zu dem VN-Waffenübereinkommen . . . 21

3.12.2014 Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Übereinkommens des Europarats über Computer-
kriminalität  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

5.12.2014 Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Zusatzprotokolls zum Übereinkommen des Europa-
rats über Computerkriminalität betreffend die Kriminalisierung mittels Computersystemen begangener
Handlungen rassistischer und fremdenfeindlicher Art  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

5.12.2014 Bekanntmachung  über  den  Geltungsbereich  des  Internationalen  Tropenholz-Übereinkommens 
von 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

5.12.2014 Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Protokolls zu den Anliegen der irischen Bevölkerung
 bezüglich des Vertrags von Lissabon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

H i nwe i s

Die Angaben unter einer Überschrift bedeuten:

FNA:       Fundstellennachweis A mit den maßgeblichen Gliederungsnummern

               Der seit 1952 jährlich vom Bundesministerium der Justiz herausgegebene Fundstellennachweis A – Bundesrecht ohne
 völkerrechtliche Vereinbarungen –, jeweils abgeschlossen am 31. Dezember eines jeden Jahres, kann als jährliches Druck-
stück bis einschließlich der Ausgabe mit Stand 31. Dezember 2011 bei der Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34,
50445 Köln, oder über den Buchhandel bezogen werden. Er ist seit 2012 nicht mehr in gedruckter Fassung erhältlich und
steht jetzt auf der Internetseite der Bundesanzeiger Verlag GmbH (http://www.bundesgesetzblatt.de) über den kostenlosen
Bürgerzugang im PDF-Format zur Verfügung. Der Fundstellennachweis A zum Stichtag 31. Dezember 2014 wird voraussicht-
lich im Laufe des ersten Quartals 2015 hier ebenfalls eingestellt.

GESTA:   Dokumentation „Stand der Gesetzgebung des Bundes“ mit der maßgeblichen Ordnungsnummer

               Die vom Deutschen Bundestag seit 1973 – ursprünglich als Loseblattwerk, dann im Internet als GESTA.online – heraus -
gegebene Gesetzesdokumentation steht seit August 2007 als Bestandteil des Dokumentations- und Informationssystems (DIP)
über die Homepage des Deutschen Bundestages (http://www.bundestag.de oder direkt http://dipbt.bundestag.de/dip21.web/bt)
online zur Verfügung. Sie finden die GESTA-Suche in der Erweiterten Suche nach Beratungsabläufen unter „Verkündung/
Sonstiges“.

Dieser Ausgabe des Bundesgesetzblatts sind für die Abonnenten das Titelblatt, die Zeitliche Übersicht und das Sachverzeichnis für
den Jahrgang 2014 des Bundesgesetzblatts Teil II beigefügt.

Tag Inhalt Seite

Hinweis auf das Bundesgesetzblatt Teil II
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28 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 2, ausgegeben zu Bonn am 26. Januar 2015

Hinweis auf Rechtsvorschriften der Europäischen Union,

die mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union unmittelbare Rechtswirksamkeit in der Bundes -
republik Deutschland erlangt haben.

Aufgeführt werden nur die Verordnungen, die im Inhaltsverzeichnis des Amtsblattes durch Fettdruck hervorgehoben
sind.

11. 12. 2014 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1316/2014 der Kommission zur Ge-
nehmigung des Wirkstoffs Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum
Stamm D747 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Euro -
päischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von
Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durch -
führungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission sowie zur
 Ermächtigung der Mitgliedstaaten, die vorläufigen Zulassungen für
 diesen Wirkstoff zu verlängern (1) L 355/1                    12. 12. 2014

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

11. 12. 2014 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1317/2014 der Kommission zur
 Verlängerung der in den Verordnungen (EU) Nr. 575/2013 und (EU)
Nr.  648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vorge -
sehenen Übergangszeiträume in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen
für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien (1) L 355/6                    12. 12. 2014

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

11. 12. 2014 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1318/2014 der Kommission zur
 Änderung der Verordnung (EG) Nr. 474/2006 zur Erstellung der gemein-
schaftlichen Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Gemein-
schaft eine Betriebsuntersagung ergangen ist (1) L 355/8                    12. 12. 2014

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

18. 11. 2014 Verordnung (EU) Nr. 1299/2014 der Kommission über die technische
Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Infrastruktur“ des
Eisenbahnsystems in der Europäischen Union (1) L 356/1                    12. 12. 2014

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

18. 11. 2014 Verordnung (EU) Nr. 1300/2014 der Kommission über die technischen
Spezifikationen für die Interoperabilität bezüglich der Zugänglichkeit des
Eisenbahnsystems der Union für Menschen mit Behinderungen und
Menschen mit eingeschränkter Mobilität (1) L 356/110                12. 12. 2014

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

18. 11. 2014 Verordnung (EU) Nr. 1301/2014 der Kommission über die technische
Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Energie“ des
 Eisenbahnsystems in der Europäischen Union (1) L 356/179                12. 12. 2014

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

18. 11. 2014 Verordnung (EU) Nr. 1302/2014 der Kommission über eine technische
Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Fahrzeuge —
 Lokomotiven und Personenwagen“ des Eisenbahnsystems in der Euro-
päischen Union (1) L 356/228                12. 12. 2014

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

18. 11. 2014 Verordnung (EU) Nr. 1303/2014 der Kommission über die technische
Spezifikation für die Interoperabilität bezüglich der „Sicherheit in Eisen-
bahntunneln“ im Eisenbahnsystem der Europäischen Union (1) L 356/394                12. 12. 2014

(1) Text von Bedeutung für den EWR.
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26. 11. 2014 Verordnung (EU) Nr. 1304/2014 der Kommission über die technische
Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Fahrzeuge —
Lärm“ sowie zur Änderung der Entscheidung 2008/232/EG und Auf -
hebung des Beschlusses 2011/229/EU (1) L 356/421                12. 12. 2014

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

11. 12. 2014 Verordnung (EU) Nr. 1305/2014 der Kommission über die technische
Spezifikation für die Interoperabilität zum Teilsystem „Telematikanwen-
dungen für den Güterverkehr“ des Eisenbahnsystems in der Euro -
päischen Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 62/2006
der Kommission (1) L 356/438                12. 12. 2014

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

12. 12. 2014 Verordnung (EU) Nr. 1323/2014 des Rates zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 36/2012 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in
 Syrien L 358/1                    13. 12. 2014

9. 12. 2014 Verordnung (EU) Nr. 1324/2014 der Kommission über ein Fangverbot für
Kabeljau im Kattegat für Schiffe unter der Flagge Schwedens L 358/7                    13. 12. 2014

10. 12. 2014 Verordnung (EU) Nr. 1325/2014 der Kommission über ein Fangverbot für
Kabeljau im Skagerrak für Schiffe unter der Flagge Schwedens L 358/9                    13. 12. 2014

10. 12. 2014 Verordnung (EU) Nr. 1326/2014 der Kommission über ein Fangverbot für
Schwarzen Heilbutt im NAFO-Gebiet 3LMNO für Schiffe unter der Flagge
Portugals L 358/11                  13. 12. 2014

12. 12. 2014 Verordnung (EU) Nr. 1327/2014 der Kommission zur Änderung der
 Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 in Bezug auf die Höchstgehalte an
 polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Fleisch,
Fleischerzeugnissen, Fisch und Fischereierzeugnissen, die traditionell
geräuchert werden (1) L 358/13                  13. 12. 2014

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

– Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen
 Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über Basisinfor -
mationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Ver -
sicherungsanlageprodukte (PRIIP) (ABl. L 352 vom 9.12.2014) L 358/50                  13. 12. 2014

9. 12. 2014 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1329/2014 der Kommission zur Fest-
legung der Formblätter nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 650/2012
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Zuständigkeit, das
anzuwendende Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Ent -
scheidungen und die Annahme und Vollstreckung öffentlicher Urkunden
in Erbsachen sowie zur Einführung eines Europäischen Nachlasszeug-
nisses L 359/30                  16. 12. 2014

15. 12. 2014 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1330/2014 der Kommission zur
 Genehmigung des Wirkstoffs Meptyldinocap gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das
 Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des
 Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommis-
sion (1) L 359/85                  16. 12. 2014

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

15. 12. 2014 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1331/2014 der Kommission zur zoll-
amtlichen Erfassung der Einfuhren von kaltgewalzten Flacherzeugnissen
aus nicht rostendem Stahl mit Ursprung in der Volksrepublik China und
Taiwan L 359/90                  16. 12. 2014

26. 11. 2014 Verordnung (EU) Nr. 1333/2014 der Europäischen Zentralbank über
Geldmarktstatistiken (EZB/2014/48) L 359/97                  16. 12. 2014
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16. 12. 2014 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1334/2014 der Kommission zur
 Genehmigung des Wirkstoffs gamma-Cyhalothrin gemäß der Verord-
nung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kom-
mission sowie zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, vorläufige Zulas-
sungen betreffend diesen Wirkstoff zu verlängern (1) L 360/1                    17. 12. 2014

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

16. 12. 2014 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1335/2014 der Kommission zur
 Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2535/2001 mit Durchführungs -
bestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates zur
 Einfuhrregelung für Milch und Milcherzeugnisse und zur Eröffnung der
betreffenden Zollkontingente L 360/6                    17. 12. 2014

16. 12. 2014 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1336/2014 der Kommission zur Fest -
legung befristeter Sondermaßnahmen für den Sektor Milch und Milch-
erzeugnisse in Form einer Vorverlegung des Zeitraums der öffentlichen
Intervention für Butter und Magermilchpulver im Jahr 2015 L 360/13                  17. 12. 2014

16. 12. 2014 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1337/2014 der Kommission zur
 Änderung der Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 947/2014 und 
(EU) Nr. 948/2014 hinsichtlich des letzten Tags der Frist für die Ein -
reichung von Anträgen auf Beihilfe für die private Lagerhaltung von
 Butter und Magermilchpulver L 360/15                  17. 12. 2014

16. 12. 2014 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1338/2014 der Kommission zur Än-
derung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 439/2011 hinsichtlich der
Verlängerung einer Abweichung von der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93
in Bezug auf die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung
in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ im Rahmen des Schemas allgemeiner
Zollpräferenzen zur Berücksichtigung der besonderen Lage von Cabo
Verde bei bestimmten in die Europäische Union ausgeführten Fischerei-
erzeugnissen L 360/17                  17. 12. 2014

– Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 1286/2013 des Europäischen
 Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 zur Festlegung eines
 Aktionsprogramms zur Verbesserung der Funktionsweise der Steuer -
systeme in der Europä ischen Union für den Zeitraum 2014-2020  
(Fiscalis 2020) und zur Auf hebung der Entscheidung Nr. 1482/2007/EG
(ABl. L 347 vom 20.12.2013) L 360/111                17. 12. 2014

– Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 540/2014 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 16. April 2014 über den Geräuschpegel
von Kraftfahrzeugen und von Austauschschalldämpferanlagen sowie zur
Änderung der Richtlinie 2007/46/EG und zur Aufhebung der Richtlinie
70/157/EWG (ABl. L 158 vom 27.5.2014) L 360/111                17. 12. 2014

1. 12. 2014 Verordnung (EU) Nr. 1320/2014 der Kommission zur Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren
wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels L 361/1                    17. 12. 2014

26. 11. 2014 Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 der Kommission über die Aufrechter -
haltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen und luftfahrttechnischen
Erzeugnissen, Teilen und Ausrüstungen und die Erteilung von Ge -
nehmigungen für Organisationen und Personen, die diese Tätigkeiten
 ausführen (1) L 362/1                    17. 12. 2014

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

15. 12. 2014 Verordnung (EU) Nr. 1340/2014 des Rates zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 1388/2013 zur Eröffnung und Verwaltung autonomer Zollkon -
tingente der Union für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und
gewerbliche Waren L 363/1                    18. 12. 2014
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15. 12. 2014 Verordnung (EU) Nr. 1341/2014 des Rates zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 1387/2013 zur Aussetzung der autonomen Zollsätze des Ge-
meinsamen Zolltarifs für bestimmte landwirtschaftliche und gewerbliche
Waren L 363/10                  18. 12. 2014

17. 12. 2014 Verordnung (EU) Nr. 1342/2014 der Kommission zur Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates
über persistente organische Schadstoffe hinsichtlich der Anhänge IV
und V (1) L 363/67                  18. 12. 2014

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

17. 12. 2014 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1343/2014 der Kommission zur Än-
derung der Verordnung (EG) Nr. 951/2007 mit Durchführungsvorschriften
für Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit im Rahmen
der Verordnung (EG) Nr. 1638/2006 des Europäischen Parlaments und
des Rates L 363/75                  18. 12. 2014

17. 12. 2014 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1344/2014 der Kommission zur
 Ergänzung der Fanquoten Frankreichs und Spaniens für Sardellen im
Golf von Biscaya in der Fangsaison 2014/2015 um die von ihnen in der
Fangsaison 2013/2014 gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 847/96 des Rates zurückbehaltenen Mengen L 363/78                  18. 12. 2014

17. 12. 2014 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1345/2014 der Kommission über die
Feststellung der Überschussmengen an Zucker, Isoglucose und Fructose
für Kroatien L 363/80                  18. 12. 2014

17. 12. 2014 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1346/2014 der Kommission zur
 Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von
Sulfanilsäure mit Ursprung in der Volksrepublik China und zur Aufhebung
des endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Sulfanilsäure mit
Ursprung in Indien im Anschluss an eine Auslaufüberprüfung nach Arti-
kel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates L 363/82                  18. 12. 2014

17. 12. 2014 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1347/2014 der Kommission zur Auf-
hebung des endgültigen Ausgleichszolls auf die Einfuhren von Sulfanil-
säure mit Ursprung in Indien im Anschluss an eine Auslaufüberprüfung
nach Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 597/2009 des Rates L 363/101                18. 12. 2014

17. 12. 2014 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1348/2014 der Kommission über die
Datenmeldung gemäß Artikel 8 Absätze 2 und 6 der Verordnung (EU)
Nr. 1227/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates über die
 Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts (1) L 363/121                18. 12. 2014

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

– Berichtigung der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1078/2014 der Kom-
mission vom 7. August 2014 zur Änderung von Anhang I der Verordnung
(EU) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über die
Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien (ABl. L 297 vom 15.10.2014) L 363/185                18. 12. 2014

– Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 650/2012 des Europäischen
 Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Zuständigkeit, das
anzuwendende Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Ent -
scheidungen und die Annahme und Vollstreckung öffentlicher Urkunden
in Erbsachen sowie zur Einführung eines Europäischen Nachlasszeug-
nisses (ABl. L 201 vom 27.7.2012) L 363/186                18. 12. 2014

19.  9. 2014 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1322/2014 der Kommission zur Ergän-
zung und Änderung der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen
Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anforderungen an die Bau-
weise von Fahrzeugen und der allgemeinen Anforderungen im Zusam-
menhang mit der Typgenehmigung von land- und forstwirtschaftlichen
Fahrzeugen (1) L 364/1                    18. 12. 2014

(1) Text von Bedeutung für den EWR.
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15. 12. 2014 Verordnung (EU) Nr. 1350/2014 des Rates über die Aufteilung der Fang-
möglichkeiten nach dem Protokoll zur Festlegung der Fangmöglichkeiten
und der finanziellen Gegenleistung nach dem partnerschaftlichen Fische-
reiabkommen zwischen der Republik Madagaskar und der Europäischen
Gemeinschaft L 365/44                  19. 12. 2014

18. 12. 2014 Verordnung (EU) Nr. 1351/2014 des Rates zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 692/2014 über restriktive Maßnahmen als Reaktion auf die
rechtswidrige Eingliederung der Krim und Sewastopols durch Annexion L 365/46                  19. 12. 2014

18. 12. 2014 Verordnung (EU) Nr. 1352/2014 des Rates über restriktive Maßnahmen
angesichts der Lage in Jemen L 365/60                  19. 12. 2014

15. 12. 2014 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1353/2014 der Kommission zur
 Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1156/2012 zur Fest -
legung von Durchführungsbestimmungen zu bestimmten Artikeln der
Richtlinie 2011/16/EU des Rates über die Zusammenarbeit der Ver -
waltungsbehörden im Bereich der Besteuerung L 365/70                  19. 12. 2014
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